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RS OGH 1974/4/24 3Ob70/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1974

Norm

EO §200 Z3

EO §205 Abs1

EO §207 Abs1

EO §208 Abs1

Rechtssatz

Das Unterbleiben der im § 205 Abs 1 EO zwingend vorgeschriebenen Verständigung der betreibenden Gläubigerin von

den ihr nach § 208 Abs 1 EO zustehenden Befugnissen hemmt nicht den Beginn der Frist des § 207 Abs 1 EO, da das

Gesetz eine solche Sanktion nicht enthält. Die im Gesetz nicht vorgesehene und über:üssige Aufnahme des Beisatzes

"unter Aufrechterhaltung des Pfandrechtes" in einen Einstellungsbeschluß nach § 200 Z 3 EO bewirkt nicht die

Unwirksamkeit dieses Beschlusses.
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